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WIENER GEMEINDERAT
Sitzung vom24 .Jänner1930

BürgermeisterSeitzeröffnetum17UhrdieSitzung .Zunächstwirdohne
DebatteeineReihevonAnträgenangenommen.DerVereinAkademikerhilfeerhält
eineSubventionvon3500Schilling . DerOrtsbildungsratNasswaldwirdmit1o0
Schillingsubventioniert .DasErgebnisderUnfallssfürsorgederGemeindeWien
imJahre1928wirdzurKenntnisgenommen.SchliesslichwerdenAbänderungendes
Generalregulierungs-undGeneralbaulinienplanessowieBaulinienbestimmungenge¬nehmigt .

DemGemeinderatliegenzweiDringlichkeitsanträgevor .
ImDringlichkeitsantmagKunschakwirdausgeführt:InwiederholtenReden,

sowohlimLandtagalsauchimGemeinderathabenVertreterderMinderheitauf
denUmstandverwiesen,dassdieNahrungs-undGenussmittelabgabewederdenBe-¬
stimmungenderBundesfinanzverfassungnocheinerwohlbegründetenRücksichtnahme
aufdieBedürfnissederWirtschaftentspricht .AusdengleichenGründenhaben
sieimmerwiederAnträgegestelltmitdemZieße ,derBesestigungderNahrungs-¬
undGenussmittelabgabeederdochderenBeschränkungaufjeneBetriebezuerzie-¬
len ,dieeinemwirklichenLuxusdienen. SowohlderHerrFinanzreferentalsauch
dieMehrheitdesGemeinderateshabensichüberunsereDarlegungenebensowie
überunsereAnträgehinweggesetztundsichlediglichveranlasstgefühlt ,ganz
undgarunzulänglicheErmässigungendesSteuersatzesvorzunehmen.Nunistdurch
einErkenntnisdesVerfassungsgerichtshofesdervonderMinderheitdesGemeinde
rateseingenommeneStandpunktgegenüberderNhrungs-undGenussmittelabgabe
ingeradezufeierlicherWeisebestätigtworden.

DiesesErkenntnisdesVerfassungsgerichtshofesschaffteinevölligneue
Sachlage,bietetaberkeinesfallseinebefriedigendeLösung. DasGesetzüberdie
Nahrungs-undG,nussmittelabgabeerscheintdurchdenSpruchdesVerfassungsge¬
richtshofesineinemseinerwesentlichstenPunkteaufgehoben,nichtsdestoweni¬

gersollenaberselbstdiealsverfassungswidrigerkanntenBestimmungennoch
biszum31 .Dezember193cfortwirken.EinsolcherZustandist unerträglichund
widersprichtdemRechtsempfindenderbreitenBevölkerungsschichten .Eswind
niemandgelingen,dafürVerständniszuerwecken,dassSteuerleistungengetragen
werdensollenundmüssen,obwohldiesendieverfassungsmässigeGrundlageund
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Rechtfertigung mangelt .Diesen ganz und gar unhaltbaren Zustand in eine ,dem
Rechtsempfinden des Volkes entsprechende Ordnung zu bringen ist unerlässliche

und unaufschiebbare Pflicht des Wiener G,meinderates .Er kann dieser Pflicht ent¬
sprechen ,indemer im Hinblick auf das Erkenntnis derVerfassungsgerichtshofes ,
wonach die Verfassungswidrigkeit des ersten Absatzes des Artikel I des Gesetzes

vom 17 .Juli 1925 ausgesprochen wird ,verfügt ,dass von der Vorschreibung und Ein - ¬

hebungderNahrungs-undGenussmittelabgabeabzuschensei ;derGemeinderatkann
eine solche Verfügung umsoleichter treffen ,als der dadurch entspehendeAusfall
an Einnahmendie Gemeindefinanzen keinesfalls in Unordnungzu bringen oderauch
nur Schwierigkeiten in der finanziellen Gabarung der Gemeindehervorzurufen ver¬

mag .

Es wird daher der dringliche Antraggestellt :
Der amtsführende Stadtrat der Verwaltungsgruppe II wird beauftragt ,demGe¬

meinderat als Landtagden Entwurfeines Gesetzes vorzulegen ,wonachmit 1 .April
1930 das Gesetz vom 1 .August 1920,betreffend die Nahrungs -oder Genussnittel - ¬

sbgabe ,in der Fassung der Gesetze vom 21 .April 1922 und vom 17 .Juli 1925 ,

ausser Wirksamkeit gesetzt wird .

DerzweiteDringlichkeitsahtnagwurdevonGemeinderatDr .Hengleingebracht
Erlautet :

Das Gesetz über die Bodenwertabgabe von unverbautem Grund hat schonbei
der Bgratung im Wiener Landtag auf Seite der Minderheit die schwersten Bedenken

und bei allen interessierten Kreisen eine diefgehende Beunruhigungausgelöst .
Diese Beunruhigung verschärfte sich geradezu zu einer Bestürzung ,als die Durch¬

führungsverordnung der Wiener Landesregierung zu diesem Gesetz verlautbart wur¬

de . Estritt immer deutlicher zu Tage ,dass das Gesetz ohne jede Rücksichtnahme

auf die Volkswirtschaft beschlossen wurde und dass es zahlreiche Unbilligkei¬

ten ,Ungerechtigkeiten und schwere Schädigungen des Wirtschaftlebens beinhalte .
Es sei nur unter anderemdarauf verwiesen ,dass die Eigentümervonhundert - ¬
tausenden Quadratmetern Grundes ,der mit dem Bauverbot belegt ist ,zur Entrichtung

dieser Abgabe herangezogen werden sollen ,dass von den kleinsten Hausgärten die
Steuer entrichtet werden soll und dass bei Festsetzung der Grundflächen ,die

zum Teil von der Abgabe befreit sind,schwere Unterlassungen unterlaufen sind .

Dazu kommennoch bei den ddrzeitigen ungeordneten Verhältnissen auf demGrund¬

stückmarkt die grossen Schwierigkeiten der Selbsteinschätzung . Schondie kurze
Zeit seit dem Inkrafttreten des Gesetzes hat gezeigt ,dass dasselbe in seiner

jetzigen Gestalt undurchführbar und mit den schwersten Gefahren für die Volks
wirtschaft vorbunden ist . Solbst die mit der Durchführung des Gesetzes betraut
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magistratischenOrganesindvondenAuswirkungendesselbonüberraschtundsehen
sichdengrösstenSchwierigkeitenbeiAnwendungdesselbengegenübergestellt.

Es wird daherbeantragt :

DeramtsführendeStadtratderVerwaltungsgruppeII wirdbeauftragt,demGe-¬
meinderatals LandtagumgehendeineGesetzesvorlagebetreffenddieAbänderung
desGesetzesvom1 .Oktober1929überdieBodenwertabgabevonunverbautemGrund
vorzulegen,diedengegendasGesetzgeäussertenBedenkenin demin derkurzen
Zeitseit seinemInkrafttretenentstandenenSchwierigkeitenfürseineDurch¬
führungvoll Rechnungträgt .

St. .SpeiserreferiertüberdieAenderungderSatzungenderKrankenfürsorge-¬
anstalt der Angestellten und Bediensteten der GemeindeWien .

GR.Gschladt( . . )betont,dieSanierungderKrankenfürsorgeanstaltseinicht
erstjetztundnichtinfolgederimReferatangeführtenGründe,wegenSteige-¬
rungderAertze ;derMedikamentenkostenundderKostenderHeilbehandlungnot¬
wendiggeworden,sonderndieseSanierungsei längstfällig gewesen .Vorallem
wares die furchtbareWinexaffäre,die jeneSchmutzwelleaufgeworfenhat,welche
auchdie Krankenfürsorgeanstaltgetroffenhat .WennmanzumBeispielbedenkt,
dassderWällischhofvonderAnstaltumfünfeinhalbMilliardenerworbenwur¬
de ,währendvorherSchätzungendiesesObjektesaufzweieinhalbMilliardenvor¬
gelegenwaren ,maismanzuderVermutungkommen,dasshierGefälligkeitenauf
KostenderKrankenfürsorgeanstaltgetätigtwordensind .DieAnstaltwurdeineine
verhängnisvelleSchuldenwirtschafthineingetrieben.AuchdiePersonalpolitik,das
manzumBeispeildemHerrnPetersilkazuliebedenAngestelltenderKrankenfür.
sorgeanstalteinefamoseDienstordnungerstellt hat ,hatzudenDefizitenbei-¬
getragen .Wir gönnen den Angestellten diese Besserstellung aber es ist merk¬

nichtwürdig ,dass der PersonalreferentauchdenGemeindeangestelltendieseBes- ¬
serstellung verschafft .GR. Gschladtweist daraufhin ,dass derRochnungsabschlussder Anstalt

/für dasJahr1928einDefizitvonüber235. 000Schillingaufweist ,dassfür
dasJahr1929einsolchesvon373. 000Schillingangegebenwurdeunddassvor-¬
anschlagsgemässdasDefizitfürdasJahr1930sichaufüber287. 000Schilling
beläuft .AufdemReservefondlastenSchuldenvonfast zweiMillionenSchilling.
DerRodnerwendetsichinsbesondereauchdagegen,dassüberdiezutreffenden
SanierungsmasnahmennurmitdersozialdemokratischenAngestelltenorganisa¬
tionverhandeltwurde ,wasschonalleindieseSanierungsmaasnahmenverdächtig
machenmüsse. DievondenChristlichsozialenwiederholtgestelltenForderungen
wurdenauchbei diesemAnlassnicht berücksichtigt . GR. Gshladt besprichtsode
die einzelnen vorgeschlagenenAenderungenundwendetsich insbesonderegegen
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die Aenderungdes Punktes1 des Absatzesb des § 2 ,die er als einenbelei - ¬
digenden Angriff auf die ganze Einrichtung der Ehe bezeichnet .Nachdieser Be¬
stimmungwirdder schuldlosenEhefnau ,die vonihremMannböswilligverlassen
wird ,nur eine Galgenfrist von 8 Monatenbewilligt und ihr dann jeder weitere
Anspruchgestrichen .Er beantragt die vorgeschlagene Aenderungnichtaufzunch¬

- ne
men . DerRedneräussert auch schwereBedenkengegendievorgeschlage/Aenderung
des § 6 wonachdie Bestimmunggestrichen werdensoll ,dass dieKostenbeteilf -¬
gungsgebührauf die Dienstnehmerbeiträgeanzurechnensei,was zur Folgehabe ,

dass nun die Dienstnchmer auch diese Kostenbeiträge werden zu leisten haben .

Er beantragt die Bestimmungwenigstens so zu ändern ,dass diese Beiträge auf

die Dienstnehmerbeiträge angerechnet werden können ,indem er darauf hinweist ,
dass die Dienstnchmer ohnchin insgesamt um 1lo . 000Schilling mehr anBeiträgen

für die Anstalt zahlen als der Dienstgeber . Bedenklichsind auch die Massnahmen
hinsichtlichderAenderungenderBestimmungüberdieSicherstellungderLeistun¬
gen der Anstalt .Obwohlder Redervefond das Rückgrat der Anstalt ist ,sollen die

Rücklagen an den Reservefond nur zwei Pozent betragen .Das ist ein Rückgangvon

350. 000Schillingauf119. 000Schilling .DieseMassnahmensindsobedenklich,das :
wir diese Sanierung der Anstalt nicht mitmachen können .Wir müssen die Verantwor

tungIhnenüberlassenundlehnendaherdie Vorlageab .( Beifallbei derMinderhe
GR. Stöger( . . )erklärt ,dassdieVorlagenichtsanderesbedeutealsden

AbbaudersozialenErrungenschaften. DerneuerlichenBelastungderMitglieder
stehtkeineÄquivalenteLeistungdesDienstgebersgegenüber,obwohldieAnstalt
seinerzeit auf der Grundlagegleicher Rechte und gleicher Pflichten beschlossen

wurde . Währendim Frieden in drei Jahren vonder Gemeindean das Personal815
MilliardenanAushilfengegebenwurden,habendieAngestelltenjetzt indrei
JahrenüberLoMilliardenanZinsenlastaufbringenmüssen.DieAnstaltwarvorsind

demWinexskandalaktiv ;damals 4o Milliarden gestohlen worden .Der Rednerbe¬
spricht sodann den Ankauf des Wällischhof ,der der Anstalt 5 Milliarden gekestet
hat .Anlässlich der Einführung der Drucksortengebühr hat die Gemeindeihren

Beitrag um ein Zehntel Prozent auf ' lBrozent erhöht .Demjedoch steht die Leis

tungder Mitgliederschaftgegenüber ,die ' 3ProzentunddieDrucksortengebühr
tragen muss . Diese Drucksortengebühr hat von 1926 bis 1929 weit über eine Mil¬

lionSchillingeingetragen. Esist höchsteZeit ,dieAnstalteinmalaufeine
gesetzliche Grundlagezu stellen .Sie sind dagegen ,weil danndenPflichtender
Mitglieder auch Rechte gegenüberstehen .GR . Stöger beantragt schliesslich ,die

Krankenfürsorgeanstalt auf gesetzliche Grundlagen zu stellen .DieVerhandlunge

überdie neuenSatzungensind mitallen Gewerkschaftenzu führen . DerVorstar
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Gemeinderatssitzung vom24 .Jänner1930 V .Blatt
der Anstalt ist durchgeheimeUrwahlaller AngestelltehundBedienstetennach
demVerhältniswahlrecht zu bilden .( Beifall bei derMinderheit ) .

In seinem Schlusswort erklärt der Referent ,dass die Anstalt durchdiese
Verlageauf eine gesicherte Grundbasisgestellt werdensoll . Dasliegt imglei¬
chen Interesse sowohlder GemeindeWienals auch der Angestellten .Mit demDefi¬
zit der Anstalt hat die Winexaffäre nicht das geringste zu tun .Auch die Gemein¬

de hat damitnicht das geringstezu tun gehabt .Mitder ErwerbungdesWällisch-¬
hof hat die Anstalt sicher einen guten Kauf gemacht .Auchdieser Kauf hat mit
demDefizit nichts zu tun ,da die Anstalt das Defizit aus denselben Gründenhat ,
wie alle gleichen übrigen Anstalten ,Zweckder Vorlage ist es ,die Entnahmevon

Geldernaus demReservefondnunmehrvollständig zu vermeidenund die Anstaltin
die erwünschte Ordnung zu bringen .Die Erhöhung ,die die Mitglieder tragen sol¬
len ,machtnicht viel aus .Sie beträgt bei einemMonatsgehaltvon 1000Schilling
1 Schilling und bei einem Durchschnittsgehalt von hoo Schilling hoGroschen .

( Beifall ) .
Die Vorlage wird genehmigt .Die Anträge des GR. Gschladt abgelehnt undder

ResolutionsantragStöger der geschäftsordnungsmässigenBehandlungzugewiesen.
GR. Brocztnerberichtet über die Gewährungeiner Subventionvon600Schil¬

ling an die Hietzinger Freiwillige Rettungsgeselschaft .

GR,Panosch( . . )bemerkt ,bei dieser ersten Gelegenheit ,die sich indie¬
semJahre bietet ,umüber ein Subventionsansuchenzu sprechenbringe er dieal¬
te Forderung seiner Partei vor ,es möge eine Liste aller Subventionsansuchen

vorgelegt undberichtet werden ,wie die einzelnen Ansuchenerledigt wurden .Das
einer so gar nicht weitgehenden Forderung der Opposition nicht einn

entsprochen zeigt von bösen Willen . DieMehrheit wird sich daran gewöhnenmüs¬
sen berechtigten Wünschender Minderheit und so auch diesem zu entsprechen ;( Be
fall bei der . . )

GR. Broczynerverweistdemgegenüberdarauf ,dassderGemeinderatmitjede
Subventionsansuchen ,das positiv erledigt wird ,befasst wir d,während beimBund
über die Subventionenüberhauptnicht berichtetwird .

DerAntragwirdangenommen .
GR. Eisinger berichtet über das Ergebnis der Unfallfürsorge im Jahre 1928

Die Unfallfürsorge erstreckte sich am Ende des Berichtsjahres auf 32 . 001Be- ¬

dienstete ,gegenüber 31 . 877im Jahre 1927 . . Derhöhere Stand ist hauptsächlich
auf Neueinøstellungen bei den städtischen Strassenbahnen zurückzuführen ,Ins

gesamt ereigneten sich 3357 Unfälle gegenüber3261 im Jahre 1927 und zwaret
klärt sich die gegenüber der Zahl der entschädigten Unfälle verhältnismässi
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grosseZahlder zur AnzeigegebrachtenUnfälledaraus ,dass sämtlichestädtische
Bedienstete ,so insbesonderedie der städtischenUnternehmungendenAuftragha¬
ben ,jede undzwarselbst die geringste Verletzungder Betriebsleitungzumel- ¬
den . DieUnfallshäufigkeit bei der Gemeinde Wien beträgt 10 ' 5Prozent gegenüber
13126Prozent bei den niderösterreichischen Versicherungsanstalt .Unfällewelche
zur Zuerkennungeiner Renteführtenereignetensich 228gegenüber238imJahre
1927. TödlichenAusgangnahmen9 Unfälle gegenüber8 im Jahre 1927 . Wegendieser

Asscendentenrentetötlichen Unfällewurden7 Witwen ,10 Kinderundeine zuer - ¬
kannt .Ende 1928 verblieben 770 Rentner .Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich

ein MehrerfordernisvonSchilling 84 . 308wassich darauserklärt ,dass dieGe¬
meindeWiendie Anpassungan die 17 .Unfallversicherungsnovelle vollziehenmuss¬Auch ist

te 3 eine Zunahme des Rentnerstandes infolge einer Erhöhung

desbefürsorgtenPersonalsbegründet« . DergesamteAufwandfürdieUnfall¬
fürsorge belief sich im . hre1928auf513. 238.

GR . Haider ( E,L . )bemängelt das Referat als zu wenig ausführlich und be - ¬

streitet gegenüberdemReferenten,dass die GemeindeWienalle ihreVerpflich -¬
tungenauf demGebieteder Unfallsfürsorge erfüllt habe .Trotz dertechnischen
Ausgestaltung der Betriebseinrichtungen in den diversen Unternehmungen warim

Jahre 1928eine ganz bedeutendeZunahmeder Betriebsunfälle gegenüberdemJahre
1927zuverzeichnen,währendin anderenStaaten ,zumBeispielinDeutschland
die Unfällein denataatlichenBetriebenganzbedeutendzurückgeangensind .Nur
dasBrauhausunddieElektrizitätswerkehabenwenigerUnfälleals imVorjahr,
imGaswerkist eineVermehrungder Unfälleeingetretenundsogara ' beider
städtischen Leichenbestattung ,bei der Strassenbahn gibt es gar um 200 Betriebs

unfälle mehr .Diese Zunahme und auch die Steigerung der Zahl der Unfälle mit

tötlichemAusgangzeigt ,dasses die Gemeindeverwaltunganderentsprechenden
Vorsicht undFürsorgefür die Gemeindeangestelltenfehlen lässt unddarumist
die Gemeindeverwaltungdie wirklich Schuldige an der VermehrungderBetriebsun¬
fülle . Dassin einemJ,hr mfast 100 . 000Schilling mehran Unfallsrentenausbe¬
zahlt werden mussten ,spricht Bände . DieSozialdemokraten ,die so oft anderen

vorwerfen ,dass sie es an sozialem Verständnis für die Arbeiter und Angestellte
fehlen lassen ,sollten vor allemvor der eigenenTürekehren( LebhafterBeifall
und Händeklatschen bei der . . )

GR. Eisinger bestreitet die Behauptung des Vorredners ,dass die Unfallha
keit aufdie mangelndeFürsorgederGemeindezurückgehe.EineSteigerungderUr
fallshäufigkeitzeigtsichnichtblossin Wien,sondernbeiallenUnfallver¬
sicherunsanstalten unddie Unfallshäufigkeit ist in Wiengünstiger als inde
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alsinanderenAnstalten.VoneinerungeheurlichenStigerungderSahlder
UnfällekannkeineRedesein .Sotraurigauchjeder-uwachsanUnfällenist ,muss
dochfestgestellt werden ,dassimganzenum69mfällemehrwaren . Esist
auchnichtrichtig ,dassnurbeimBrauhausungbeimElektrizitätswerkdieUn¬
fällesichverminderthaben ,daswarauchbi einerganzenReiheanderenBe¬
triebederFall .Uebrigenskommtes nichtuf dieZ,hlderUnfällesondern
auf die SchwereundBedeutungder Unfäliean unddass die Zahldeientschädig-¬
ten Unfällevon23 ' 1Prozentauf221Prezentzurückgegangenist,bweistdass
unterdengezähltenUnfällenauchvielesehrgeringfügigerNaturwaren.

GR ,Haiderbemerktin einer tatsächlicher Berichtigung ,dass derGesamt-¬
aufwandfürdiedauerendenRentennichtgesuxken,sonderngestiegenst .GR.Ei¬
singer stellt fest ,dass er nicht behauptethabe ,die Gesamtsummefüt dieRenten

Prozent¬

habensicherniedrigt,sonderndie/ZahlderentschädigtenUnfällesefgeringerworden .

nBerichtigingdesReferentenwirddieVorlskege¬
nehmigt .

GR.BöhmberichtetüberdenZubatzurWohnhausanlageaufdenGründender.
ehemaligen Krimskykaserne . Derneue Whnbau ,der nach den Plänen der Architek¬
ten Schmidtund Aichinger aufgeführ wird ,kostet 195 . 000Schilling .( Beifall ) .

SE. . Kunschak( . . )erklärt BürgermeisterSeitz habevoreinigenTagen
in einer Versammlungsein Herz fir die Arbeitslosen entdeckt und damitgeprunkt

dassdieGemeindeallesunternonnenhabe ,damitdieArbeitenrechtzeitigver¬-¬
geben werden .Der Herr Bürgerme ' sterwürdebesser tun ,sich hier im Hausumzuse¬
hen ,da in der Arbeitsvergebungar nichts geschieht .DieseVorlagewurdeam24
Oktober1929vomzuständigenAusschussgenehmigt.Heutehabenwirden24 .Jänne
sodass die Vorlage drei Mon - tegebraucht hat ,umvomAusschuss in denGemeinde¬

rat zugelangen. Darauserg . btsich ,dassdieArbeitentrotzderNotwendigkeit,
Arbeitsmöglichkeitenzushaffen ,nichtvergebenwurden. Wärediesrechtzeitigg
schehen hätten einige hudert Arbeiter schon seit WocheneineBeschäftigung ,
Sowchl dies wie auch di 'Arbeitsvergebung durch den Stadtrat ,ohne jedoch den

Beschlussdes Gemeinderatesabzuwarten ,ist schlecht . Wirmüäsenunbedingtdara
bestehen ,dass die Kompetenzdes Gemeinderatesbeachtetundeingehaltenwird .
Wennsich solcheVerzigerungenin der Aktenerledigungergeben ,mussdieUrsa¬
che in der Geschäfts ührung der Abteilung gelegen sein .Dass jedoch einAktin
vom24 .Oktoberbis 24 .Jännerbraucht,um .denGemeinderatzugelangen,k
kein Argumehtrech ' fertigen ,Dasist wieder ein Beweis ,dass in derVerwaltur
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vieles krankt ,und der Herr Bürgermeister würde besser tun,statt inVersamm¬

lungenzu gehenundAngriffe gegeneine andere Verwaltungzu erheben ,sichhier
imHausnachdemRechtenumzusehen.ErwürdedamitdenArbeiternundAngestellten
einensicher besserenDiensterweisen .( LebhafterBeifall bei derMinderheit) ,

GR. MillikZE. . )erklärt ,dasser schonimHerbstdieVergebungderArbei¬
tenurgierthabe. DamalsjedochwurdedieVergebungderArbeitenunterbrochen
undheutesehenwirschondie Folgen .DieFuhrwerksbetriebeunddieErdarbeiter
sindderNotpreisgegeben. SosindvorkurzemaufeinemNeubauin Hersthofein
paar Pferde mit demWagenins Fundamenthinuntergestürzt und mussten vonder

Feuerwehrherausgehobenwerden .Schulddaranist einzigundallein nurdieNot.
HundertevonFuhrwerkerstellen sich umeine Fuhrean undbei demGedränge,
dasentsteht ,ist dannso ein Unfallleicht möglich .Bekommtein Fuhrwerkereine
Fuhre ,erhält er 7 Schilling ,vondenener jedoch2 SchillingalsAbladegebühr
wegzahlenmuss . Stbleiben ihm5 Schilling Tagesverdienst .Es ist höchsteZeit ,
dass die Erdarbeiten als Notstandsarbeiten vergebenwerden ( Beifall ) .

GR. Böhmverweist in seinemSchlusswort darauf ,dass im Herbstinnerhalb
ganz kurzer Zeit 5 Bauten mit 2200 Wohnungenvergeben worden sind .EineReihe
von Projekten liegt bei der Geschäftsstelle der Wohnbauförderungsaktion .( Rufe
bei der Minderheit : KlärenSie uns auf ,warumder Akt drei Monategedauert hat !

RedenSienichtvonetwasanderem! )AlsderReferentweiterredenwill,ruftGR.
Dr. Kollassa( . . ) : Siekönneja nicht referieren ! WennSie es nichtverstehen ,
lassen Sie es stehen! DerReferenterwidert : Dasist eine FrechheitvonIhnen !
Daraufhinbegebensich die meistenMitglieder der Einheitsliste in grosserAuf¬

vor sich
regungzumReferententisch ,dem/raschmehreresozialdemokratischeGemeinde
räte stellen . DemReferentenwird zugerufen :Abzug ,das lassen wiruns
nicht gefallen ! DerBürgermeistermussher ! EineSchandefür denGemeinderat!
SolangederReferentdasitzt ,gibt es keineRuhe! ImSaalherrschtgrosseUnru¬
he,der Vorsitzende GR. Höfbauermahnt mehrmalszur Ruhe . Mittlerweile ist Bürger¬

meisterSeitzimSaalerschienen .DieAufregunglegtsich ,dieGemeinderätebege¬
ben sich wieder auf ihre Plätze .

DerVorsitzendeGR. Hofbauererklärt dodann ,dass sich der Referent inder
Aufregung hinreissen liess ,einen parlamentarisch unzulässigen Ausdruckzuge¬

brauchen.IcherteiledaherdemGemeinderatBöhmdenOrdnungsruf.Ebensounzuläs
sig ist es aberauch ,dasseine ReihevonMitgliedernder OppositiondemRefe¬
rentenvorgeworfenhat ,dasser nichtreferierenkönneunddasser vonderSa¬
che nichts verstehe .Ich mussdiese Ausdrückeund Zwischenrufeebenfalls als un¬
zulässig erklären .

Der Antrag wird sodannangenommen .
39
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Vizebgm .Emmerlingberichtet über die Aufteilung des Erlöses derDreissig - ¬

millionen Dollaranleihe vomJahre 1927 . DerGesamterlös beträgt 186 ' 9Millionen
Schilling ,davon erfallen auf die Elektrizitätswerke 67 ' 1Millionen ,aufdie

Strassenbahnen109 ' 2MillionenundaufdieBraunkohlenbergwerkeZillingdorf
10 ' 6Millionen .

GR. Zimmerl( . L )erklärt ,dass dieser Bericht nicht zur Kenntnisgenommen
werdenkann ,weil die Dollaranleihenochnicht verausgabtwordenist .AlsZweck
der Anleihe wurdein demProspekt ausdrücklich festgelegt ,dass der Erlösfür

ErgänzungenunddenAusbauderGaswerke,Elektrizitätswerke ,Strassenbahnund
anderer produktiver Unternehmungender Gemeindezu verwendenist . Wennwiruns
aber die Nachweisungenüber die Verwendungder Anleihe betrachten ,so ergibt sich
dass rund 99 Millionen Schilling zur Abdeckung früherer Bankschulden der Unter¬

nehmungen,also zur Abzahlungalter Schuldenverwendetwordensind . Dasist
ganzunzudässig .Manhat unsdarüberimFinanzausschussgesagt,eslägenicht
im Interesse der Unternehmungenden Banken teure Zinsen zu zahlen und dasGeld

aus der Dollaranleihe bankmässiganzulegen .Dasist gewiss verständlich ,aberes
müssenauch diese 99 Millionen Schilling für Investitionen verwendetwerden ,
dannerst ist derwirklicheZweckderAnleiheerreicht .Esist ganzausgeschlos¬
sen ,dass der Gemeinderat diesen Bericht als einen ,wie es in der Vorlagesteht ,
Endbericht zur Kenntnis nimmt und ich beantrage ,dass an Stelle des Wortes End¬

bericht das Wort vorläufiger Bericht gesetzt wird .Die Gemeinde ist auchihren
Geldgebern gegenüber verpflichtet ,diese 99 Millionen für Investitionen zu ver¬

wendenunddie MinderheitkanndiesemBerichtnur dannzustimmen ,wenndieser
Betrag für Investitionen verausgabt worden ist .( Beifall bei derMinderheit ) .

GR. Dr. Wagner( . L)erkkärt ,dass denGemeinderätenkeine Möglichkeitzur
Ueberprüfung dieser gewiss wichtigen Vorlage geboten worden ist .EineBeschluss¬
fassung wäreeine sträfliche Oberflächlichkeit .Anleiheprospektesind inden
angelsachsischen Ländern Evangelien ,Wasim Prospekt steht ist einGradmesser
für die Vertzauenswürdigkeiz .Sollten Sie aber mit dieser Gepflogenheit nicht

vertraut sein ,so gehügt eine Anfrage bei Ihren Parteigenessen Hofrat Stern .Es
wäreüberhaupteine Aufklärungüber die Verwendungdieser Anleihegeldersehr
notwendig . Wirhaben uns vorgestellt ,dass man unter Investitionen nurwertverme
rende Arbeiten versteht .Reparaturen ,die nicht einmal aus der Kriegszeit notwer

dig geworden sind ,sendern viel später als notwendig erschienen ,kann mannicht

als wertvermehrende Investitionen bezeichnen .Wir stehen heute vor derpeinli¬
chen Situation feststellen zu müssen ,dass ein grosser Teil dieses Kredits nich

für wertvermehrende Investitionnn verwendet worden ist . Wenndieser Bericht ein
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Endberichtsein soll ,dannmüssteich sagen ,dass jeder ZeichnerdieserAnleihe
betrogenwordenist .EskanndasunterkeinenUmständenein Endberichtsein .
WennSie das gleich gesagt hätten ,dann wärenSie bei den Kreditgebernauf

grosseSchwierigkeitengestossen .Sie habendiesegünstigenAnleihebedingungen
nur deswegen erreicht ,weil Sie versprochen haben ,wertvermehrendeInvestitionen

vorzunehmen .Heute wird berichtet ,dass dies nicht eingehalten wordenist . Weil

wir einen schwerenSchadenfür die Kreditwürdigkeitdieser Stadtbefürchten ,
müssenwir verlangen ,dass der Gemeinderatdiesen Bericht nur alsvorläufigen
Berichtzur Kenntnisnimmtundspäter ein genauerBerichtüberdieVerwendung
der Anleihe vorgelegt wird ( Beifall bei derMinderheit ) .

Vizebgm.Emmerlingerwidert ,dasses sichhier umrein buchmässigeDinge
handelt . Esist der Mehrheitkeineswegsdarumzu tun ,heute diesen Berichtals
endgültig betrachtet zu wissen .Es wird demGemeinderat noch sehr genauüber
die Verwendungder Anleihe berichtet werden .Es ist vollständig unrichtig ,dass
der Verwendungszweckder Anleihegeändertwurde .DieseGeldersind nur fürwert
vermehrendeInvestitionenausgegebenworden.Reparaturenwurdenausdenlaufend
Einnahmenbestritten .WasimProspektsteht ,ist restloseingehaltenworden.

Die Vorlage wird mit demAntrag Zimmerlangenommen.
Dizebgm.EmmerlingreferiertübereineErköhungdesBetriebskreditesfür

die Strassenbahnen .Der Gemeinderat hat im Jhre 1928 einen Betriebskredit von

6 Millionen Schilling bewilligt .Seit dieser Zeit sind grössere Anforderungen

an den Betrieb gestellt worden ,weshalb die Erhöhungdieses Kredites auf9
Millionen .Schilling erforderlich ist .

GRtinMarieWielsch( . L, )richtet unter Hinweisauf den tötlichenUnfal
der sich bei der Doppelhaltestelle AmSchottontor jüngst ereignet hat ,anden
Vizebgm .das Etsuchen ,die Doppelhaltestellen so einzurichten ,dass dasfahren
de Publikum wissen kann ,wann der Zur hält und wann er abfährt .DemPublikum

müsstendie Vorschfiftenfür die Doppelhaltestellenbekanntgegebenwerden .Di
Rednerinwendetsich auch dagegen ,dass an Sonntageneine ReihevonLinienei
gestelltwird(Beifallbeider. . )

GR. Dirisamer ( . L, )weist auf die Strassenbahnunfälle der letzten Zeit

hin und bespricht insbesondere den Strassenbahnunfall ,der sich am 23 .Dezemb
auf der Linie 39 und Al durch einen Zusammenstossmit einemLastautommbil
ereignet hat .Ausden Angabenvon Zeugenergibt sich ,dass allein denStrasse
bahnschaffnerein Verschuldentrifft .Manmusssich wundern ,dassandieser
Stelle ,dieeinwahrerEngpassist ,nichtschenlangeeinUnfallpassiertist ,
Trotzdemfahren dort jüngere Schaffnar oft sehr schnell .Es müsstenunverzügl
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ben

umweitere Unfälle zu vermeiden ,bei der Einmündungder Schwal gasse in die Erd¬
bergstrasseundbei derApostelgasseWarnungssignaleangebrachtwerden(Beifall
bei der . . )

Vizebgm.EmmerlingberuftsichhinsichtlichdesUnfallesbeimSchottentor
auf die Aussageeiner ReihevonZeugen ,die bestätigen ,dassder Fahrgastselbst
an demUnfalleschuldtragendwar ,da er denentgegenkommendenZugnichtbeachtet
hat .ErfreulicherweisesindsonstbeiDoppelhaltestellengrössereUnfällenicht
zu verzeichnen .Es wird geprüft werden ,ob die Achtungssignakebei denDoppelhalto-¬
stellen nicht verdoppeltwerdensollen .DiePolizei hat bestimmteVorschriften
für den Fahrer erlassen ,dass er bis an das Endeder ersten Haltestelle fahren
muss . Auchder Wunschdes GR. Dirisamer nach Anbringung von Warnungstafeln anden
bezeichneten Stellen wird überprüft werden .Der vom Gemeinderat Dirisamer er¬

wähnteUnfall lenkt wiederdarauf hin ,ob nicht die Zhl der Einbahnstrassenver¬
mehrt werdensoll ( Beifall )

DerReforentenantragwirdangenommen.
Vizebgm.EmmerlingreferiertsodannüberdenAntrag ,denBetriebaufder

Autobuslinie5 Nordwestbahnhof- FloridsdorfAmSpitzmit27 .Jänner . J .einzu-¬
stellen . DieseEinie musseingesellt werden ,da sie eine so geringeBesetzung

hat ,dass die Mchrausgaben ,die bei einer Weiterführungder Linieentstünden ,
nichtzurechtfertigenwären .DagegenhatsichbeieinerUeberprüfungdereinzelne
KategerienvonFahrscheinenauf dieser Linie gezeigt ,dass ein Bedürfnisvorhan¬
denist ,vonFloridsdorfüberdieBrückein dieInnereStadtzukommen.Dicsem
Bedürfnis soll dadurch Rochnung getragen worden ,dass ein Schnellverkehr von

FloridsdorfAmSpitzindieInnereStadtzumStephansplatzgeführtwird ,aller-¬
dings nicht mit grossen Wagen ,sondernmit einer entsprechendenWagentypeund
zwar soll dieser Verkehr im Frühjahr aufgenommenwerden .

Lizebgm. Hoss( . L)weistdaraufhin ,dasser schonseinerzeitgegendie
Linie5undauhgegendieZoneneinteilungimStadtsenatBedenkengeäusserthabe
Dagegenwürdeeine LinienführungvonFloridsdorf in die Innere Stadt undoven¬
tuell überdie MariahilferstrassoeinegrosseFrequenzergeben .Obwohlosihm
schwerfalle als VertretervonFloridsdorfderAuflösungdiesereinzigenLinie
des 21 .Bezirkeszuzustimmen,zucerem »doch ,da diese LinienkeinenVorteil
bringe aber nur unter der Voraussetzung ,dass der vomVizebgm .Emmorlingangekür
digte Schnellautpbusverkehrbaldiigst installiert wird( Beifallbei der . . )

. R .Lötscherinnert daran ,dass die Einführungder Linie 5 vonderFloride
dorfer Bevölkerunglebhaf t begrüsst wurde ,leider ist abor die Eröffnungder

Liniein diesehrungünstigeZeit ,derBotriæbseinstellungendergrossenBotriebe
gefallen .UmaberderFloridsdorferBevölkerungdieMöglichkeitzugeben ,raschin12
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dieInnereStadtzukommenstelloerdenAntragderG,meinderatwolledie
EinführungeinesAutobusschnellverkehrsvonFloridsdorfAmSpitzbiszum
Stephansplatzgenchmigen.DiegenaueLinienführungunddenBeginnderEröff-¬
nungdieserLiniehatderGemeinderatsausschuss8zubestimmen.(Lebhafter
Beigallbei derMehrheit).

DerAntragdesReferentensowiederAntragLötschwerdenangenommen.
EsgelangtsodannderDringlidkeitsantragderGR. KunschakundGenossen

betreffenddieNahrungs-oderG,nussmittelabgabezurVerhandlung.
GR. Kunschak( . . )führtzunächstin BegründungderDringlichkeitaus ,

dieDringlichkeitdesAntragessei durchdieeigenartigeSituationgegeben,
die durchdie Entscheidungdes V,rfassungsgerichtshofesherbeigeführtworden
ist . DerVerfassungsgerichtshofhat durchseinenSpruchbekundet ,dasswohlnich
dasganzeGesetzaberderwichtigsteTeildesGesetzesüberdie Nhrungs-und
genussmittelabgabedenBestimmungenderBundesverfassungwiderspricht.Sein
Sprichbesagt aber andererseits ,dass trotz dieses elementarenGebrechensdie
vonihmals verfassungswidrigbezeichnetenBestimmungendochbiszum31 .Dezem
ber1930fortwirkensollen .DerVerfassungsgerichtshofwarnachderSachlage,
die in derBundesverfassunggegebenist ,berechtigt ,einesolcheEntscheidung
zu treffen .AbermankanndieseFragenicht unterformalenGesichtspunktenbe¬
trachten ,sondernmanmussdadochaufdasRechtsempfindenderBevölkerung
Rücksichtnehmen(LebhafteZustimmungbeider . . )DieEntshheidungdesVer-¬
fassungsgerichtshofes über die Fortwirkung desGesetzes

desGesetzesbis31 .Dezember1930ist eineEntscheidungnachZweckmässigkeits-¬
gründen-MeinerAnsichtnachhat derVerfassungsgerichtshofsolcheEntscheidun
gennichtzutreffen . Erhat denRochtszustandfestzustellen .ObsichdieFol¬
gerungen,diesichausdemvonihmstatuiertenRechtszustandergeben ,zwock¬
mäsig sind odernicht ,dashabendiejenigenzu verantworten ,die ebenein
verfassungswidrigesGesetzgeschaffenhaben.IchkanndafürVerständnisauf-¬
bringen ,dassmaneinersolchenEntshheidungnichtrückwirkendeKraftgibt
unddass die Gemeindedaher nicht in die Legeversetzt wird ,alle aufGrund
des verfassungswidrigenGesctzesgetroffenenSteuervorschreibungn undEinhe¬
bungenwiederzückzuvergüten.AberdassmaneinenverfassungswidrigenZustand
auf di Dauereines ganzenJahres als rechtswirksambetrachtenkann ,das .ist
unverständlich .Dasswird vielleicht demFormaljuristenbegreiflicherschei¬
nen ,aberdenMenschen,dessenDenkweisenichtdurchjuridischeSpitzfindig¬
keitenbeeinträchtigtist ,wirdmandasnichtverständlichmachdn.Hates
der VerfassungsgerichtshofdurchseinenSpruchermöglicht ,bis zum31. De¬
zemberverfassungswidrigSteuerneinzuheben ,so müssenwir alsDemokraten
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undals Staatsbürger ,die sich an die Verfassunggebundenerachten ,es mitaller
Entschiedenheitvonunsweisen ,diese Möglichkeitauszunützen( LebhafterBeifall
undHändeklatschenbei der . L )eine solche Handlungzu setzen ,entsprichtnich
nur der Pflicht ,sondern auch der Würdedes WienerGemeinderates( Lebhafte
Zustimmung bei der E , . ) DieHerbeiführung einer solchen Entscheidung ist wohl
das dringslichste was mansich überhaupt vorstellen kann .Nicht einenTag
später als es unerlässlich notwendigist ,soll das BekenntnisdesGemeinderates
zur Unversehrbarkeit der Verfassung in der Oeffentlichkeit erfolgen undnicht
einen Tagspäter als es aus formalenundtechnischenNotwendigkeitenzwin¬
genderscheintsöllendie TeiledesGesetzes ,die als verfassungswidrigerklärt
wurden ,auch faktisch ausser Kfaft gesetzt werden ,Der Redner bittet schliess¬

lich der Dringlichkeit seines Antrages zuzustimmen( Lebhafter Beifall bei

der . L )
DerGemeinderatbeschliesst ,demDringlichkeitsantragediedrignlicheBo¬

handlungzuzuerkennen,Gr .Kunschakspricht sodannzunächstseineBefriedigung
darüber aus ,dass demAntragdie Dringlichkeit zuerkanntwurde .Er stellt weite
fest ,dass das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes für die Opposition keine

Ueberraschung bedeutet .Wir haben von demAugenblick ,als das GesetzbzurBera¬
tung etand ,den Standpunkt vertreten ,dass es sich hier umeine schlimmeArt
von Doppelbesteuerunghandelt ,die durch die Verfassung ausdrucklichverwehrt
ist . DieDoppelbesteuerung liegt zweifellos darin ,dass die Nahrungs -undGe¬
nussmittelabgabe erstens reben der Warenumsatzsteuer läuft und dass sie von
den Bruttoeinnahmen gezogen wird .Der Einwand ,dass es sich nicht um eine all¬

gemeine Steuer handle ,sondern umeine Steuer von demWarenumsatz ,derder
Befriedigung eines Luzusbedürfnisses dienst ,trifft nicht zu ,denn mankann

unmöglichbehaupten ,dass die Wanstsemmel ,die mansich imDelikatessenge-¬
schäfte kauft ,der Befriedigung eines Luxusbetriebes dient ,Trotzdem mussman
dafür die Abgabezahlen .Ebenso ist es nicht richtig ,dass in denGastbetrie¬

benein Luxusbedürfnisbefriedigt wird ,imGegenteildie meistenGastbetriebe
haben noch nicht einmal den Vorkriegsstand erreicht .Aber selbst wennessich

umeinen Luxushandelte so ist ein Bundesgesdtzgeschaffenworden ,dassfür
Luxuswarenim Rhmender Warenumsatzsteuereine höhere Steuer vorsicht wofür
die Gemeindeja auch entschädigt worden ist .Im Betracht kommtauch ,dassdie
Warenumsatzsteuernicht eine einseitige EinnahmsquelledesBundesist ,sonder
dass lo Prozent davonan die LänderundGemeindenabgegebenwerdenmüssen .

Bei dieser Sachlage stellt sich die Einhebung einer z eiten Steuer als ein

Zuschlagzur Warenumsatzsteuerdar .Esist die typischeDoppelbestcuerung ,
Lil
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wiesiedurchdasBundesfinanzverfassungsgesctzverbotenist undesistdaher
dasErkenntnisdesVerfassungsgerichtshofsachlichvollkommenbegründct.Ferner
ist dieNahrungs-oderGenussmittelabgabe ,dasievondenBruttoeinnahmencrho¬
benwird ,

zugleicheineSteueraufalleanderenvomUnternchmerzubezahlendenSteuern
DieNahrungs »oderGonussmittelabgabeist zueinerZusatzsteuerzurErwerbs¬
steucrzurEinkommensteuer,zurWarenumsatzstsuurr,zurFürsorgeabgabeundzu
allensozialenVerpflichtungenderUnternehmergeworden. Wennbehauptetbwird ,
manwolle durch das Verlangennach Beseitigungder Nahrungs -oderGenussmittel¬

abgabedie Gemeindebehindern,Champagner ,Schildkrötensuppen,feine Tortenoder
Hummerpastetenmit dieser Abgabezu belegen ,so ist das einevollständige
EntstellungderSachlage .Denndie AbgabewirdnichtvonbestimmtenArtikeln
eingehoben,sondernvondenBruttoeinnahmenunddie ordinäreBraunschweiger¬
wurstwirdvonihr ebensogetröffen ,wiedieSchildkrötensuppeundwennman
vomChampagnerspricht so liegt auchhier eine Doppelbesteuerungvor ,dennes

gibteineBundessteueraufChampagner ,vonwelcherüberdiesdieGemeinde80)
überwiesenbekommt,( Hört! Hört !beider . . )WiemandieDingeimmerbetrach¬
tet ,dieTatsachederDoppelbesteuerungandderZusatzbesteuerungistgegchen,
und das ist volkswirtschaftlich betrachtet entwederein Unsinnoderein
bolschewistischesSystemzu demZweck ,der einmalvomReferententischausge¬
sprøchen wurde ,das Eigentumwegzusteuern( Zustimmungboi der . . ) DiesdAbga¬
be ist auchin andererBezichungsehr anfechtbar . DerMagistratist ihrchhalben
unausgesetztGegenstandschwersterAngriffe ,DieMagistratsbeamtenmüssendas
Steucrobjcktaussuchenunddie BeurteilungderLeistungsfähigkeitundZahlungs
fähigkaitdesBetreffendenist einereinsubjektivoSachc .JedervonderNahrur
undGenussmittelabgabeBetroffchekannohneweitersnachweisen ,dassseinNach
bargeinenbesserenGeschäftsertraghatundtrotzdembeiderSteuerbesserwog
kommt .VomMagistratkannmannicht verlangen ,dass er alle diese Detailskenr
Esunterlaufen .dadurchallein schoneine ReihevonMisshälligkeiten .Dazu
kommtnochdieEinreihungdeseinzelnenBgtriebsin denSteuersatzundwasdas
chkimmsteist ,dieKontrolle,dieimmeralslästigempfundenwird ,sichbe-¬
sondersaber auf diesemGebietder Steuer austobt ,obwohles sich geradehier
umVerkaufsgeschäftehandeltdieeinfluktuierendesPublikumhabenundmit
lauter kleinen Rechnungenzu tun haben ,sodass die eine eder anderekleine
PostvonuntergeordnetenOrganenüberschenwerdenkannodergemeinsammitan¬
derenPostengebuchtwird ,waswiederzuRekriminationenderKontrollorganefüh
Wennmansich alles das vor Augenhält,muss manfragen : stehtder ganzeBtrag

15
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derSteuerdafür ,dassmaneinengrossenTeilderGeschäftsleutesobeunruhigt
undfinanziollsoschwerschädigtunddassdieReputationdesganzenstädtische:
Steuerapparates bis zumpersönlichenEhrgefühldeseinzelnenBeamtensolchen
Gefahrenausgesstztwird?WenngarkeineanderenGründevorlägen,müsstemandie
SteuerschonwegenihrerKonstruktionausserWirksamkeitsetzenundversuchenerforderlichen

aufanderemWegedie/MittelfürdenGemeindehaushalthereinzubringen.DerAus-¬
fall der Nahrungs -undGenussmittelabgatekannimBudgetohneweitersunter-¬
gebrachtwerden ,die OrdnungimBudgetkannohneweitersaufrechterhaltenblei . -¬
ben. EsbäeibtkeineandereResultanteübrig ,alsdassdieSteuerverschwinden

muss . Das KarthagomussdemErdbodengleichgemachtwerden .
( LebhafterBeifallbeider . . )

GR .Körber( . . )verweistvdarauf ,dassdasErkenntnisderVerfassungs.
gerichtshofesunterdenGewerbetreibendengrossenJubekhervorgerufenhat .
KunschakhatinseinerRededieDelikatessenhändlerherangezogen.Dasgleiche
giktfürdieGastwirteundfüfdieZuckerbäcker.Diesesindschoneinmalzum
Verfassungsgerichtshofgegangenundderhatdamalsentschieden,dasseineReihe
vonBetriebenausgereihtwerdenundihnendieeingezahltenSteuerbeträgezu-¬
rückgezahltwerdenmuss. .Nachder NovellierungdesGesetzeswurdendiese
Betriebejedochneuerlicheingereihtunddoppeltbesteuert. Wirwerdengegen
dieungesetzlicheSteuersolangeprotestieren ,bissieverschwindet.(Beifall).

GR. Hengl( . L)erklärt ,dassdieMinderheitschonseit Jahreneinen
schwerenKampfgegendi Nahrungs-undGenussmittelabgabeführt ,dasieeine
drückendeKonsumsteuerist . SiehabenalleunsereAnträgeabgelchnt,durchdas
ErkenntnisdesVerfassungsgerichtshofesistunsendlichGenugtuunggeworden.
DieAbgabemussvölligaufgehobenwerden. Esleidendaruntergarbesonders
dieBuschenschänker,beideneninallenFällen,wodieLuxussteuereingchoben
wird ,sogarein 15prozentigerStuersatzderNahrungs -oderGenussmittelabgabe
vorgeschriebenist .DiesedaherunerträglicheSteuermussverschwinden.(Beifal

GR. Ellend( . L)erklärt ,dassder Ausfallan der Nahrungs -undGenuss¬
mittelabgabe im Budgetohneweitershereingebracht werdenkann . Erspa¬
rungenkönnenbei denAusgabenbei derGemeindewache,bei derSchulhücherbei¬
stellungundSäuglingswäschebeistellungan die reichenLeütegemachtwerden.
WennBreitnerGerechtigkeitwill,musserdenSteuerträgernErleichterungen
schaffen ,( Beifall bei derMinderheit ) ,

16
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St. . Breitner :Esist nichtGepflogenheitunsererVerwaltungdieObersten
Gerichtshöfeanzugreifenundin derAchtungherabzuwürdigen,wennsie eineEnt¬
scheidungfällen ,die nicht unserenAuffassungen ,unserenWünschen ,entspricht .
Ich werdemichalsc nicht ,wie dies die Minderheitvor ein paar Jahrengetan
hat ,als der Verwaltungsgerichtshofdie Beschwerde der Gemeinderäte

inZimmerlundGenossenwegendes Rechtesauf Einsicht die Bücherder Gemeindeab¬

gewiesenhat ,in irgendeinervehementenWeiseäussern .DerVerfassungsgerichts¬-¬hofhatgesprochenundwirrespektierenseinenSpruch.ErüstderHüterdesRech¬
tesunderhatsicherganzgenaugewusstwasertat ,alserdemGesetzüberdie
Nahrungs-oderGenussmittelabgabetrotz derErklärung ,dasseinParagraphihm
verfassungswidrigerscheine ,dieGiltigkeitsdauerbis 1 .Jänner1931verkündet
hat . WirbeugenunsvordemErkenntnisdesVerfassungsgerichtshofesundwerden
eswortgetreuerfüllen. DerVerfassungsgerichtshoferklärte ,dassderParagraph1
Absatz1 desGesetzesdeshalbverfassungswidrigsei ,weiler einegleichartige
Belastungmit der Warenumsatzsteuerdarstelle ,ohnedass hiezueinebundesge¬
setzlicheErmächtigungvorliegt .Esdarf nämlichnichtübersehenwerden ,undsei
deshalb genau hervorfehoben ,dass ein Nebeneinander von gleichartigen Landes¬

undGemeindeabgabenmit gemeinschaftlichenAbgaben ,wiees dieWarenumsatz¬
steuer ist ,keineswegsüberhauptausgeschlossenist . Eskanndiesohneweiters
geschehen ,wennderBundseineZustimmunggibt .Esist bekannt ,dasses eineganz
ReihevonöffentlichenAbgabenin Oesterreichgibt ,dienocheinevielweiter¬
gehendeAehnlichkeitmitder Warenumsatzsteueraufweisen .Sie werdeninder
nächstenZeit denGegenstandder AnfechtungvordemVerfassungsgerichtshofbil
den .InLinz ,Graz ,InnsbruckgibtesVerzehrungssteuern,dieArtikelumfassen,
die alle derWarenumsatzsteuerunterliegenundin Tirolwirdein Getreideauf- ¬
schlageingehoben,in SalzburgeineSchulabgabe ,die alle fertigenBackproduk¬
te ,Roggen,WeizenundGerstetrifft .Dasist wogldiestärksteGleichartigkeit
mitderWarenumsatzsteuer,die mansichüberhauptnurvorstellenkann .Fürdiese
Einhebungenbesteht keine bundesgesetzlicheErmächtigung .

DurchdasErkenntnisdesVerfassungsgerichtshofestretenjeneBestimmun¬
genwiederin Kraft ,die im§ 1 des Gesetzesvom21 .April 1922enthaltensind .
DieAbgabepflichtwirdalsodanngegebensein,wennunterden ,imübrigen
gleichen Merkmalen sich diese Unternehmung im Vergleich mit anderen als Luxus
betrieb darstellt .Dieser Begriff des Luxus ist naturgemäss nicht so leicht

undganzeinwandfreizubegrenzen. DakannesMeinungsverschiedenheitengaben
undes ist imJahre1925derFall gewesen ,wedie EinreihungeinerAnzahlvon
Zuckerbäckernden Verwaltungsgerichtshof beschäftigt hat .Damalswarübrigens
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dieNahrungs-oderGenussmittelabgabemitdemeinheitlichenSatzvon15Prozent
festgelegt ,Währenddamndie Bestimmungbeschlossenwurde ,dass die Abgabebis

zu15Prozentbetragenkann .Eswurdeauchfestgelegt ,dasshöchstenseinPrit-¬
telallerBetriebederselbenBranche, einschliesslichjenerLokale,dieschon
vonvornehereinundohneEinreihungihrerNturnachabgabepflihhtigsind ,der
Nahrungs-oderGenussmittelabgabeunterworfenwerdendarf.DieseEinschränkung
wirdinZukunftnichtmehrbestehen.DerMagistratistbeikeinereinzigender
BranchenbisandieGrenzendiesesDrittelsgegangen.Vonden22. 000Lebens-¬
mittelbetrieben,dieesinWiengibt ,wurdennur228 ,vonden1943Selchereiennur
10eingereiht.EsgibtkeineneinzigenBäckerbetriebfürBrotoderKleingebäck,
derjemalsauchnurderallerbescheidenstenAbgabeunterworfengewesenist.VölligunberührtvomSpruchdesVerfassungsgerichtshafesbleibtvorallem
anderenderAbsatz2des§1desGesetzes,derfeststellt,dassvonvornherein
ohneRücksichtaufbesondereMerkmalealleNachtlokale,Bars,Kabaretts,Varie-¬
tees,Konzerteafees,Konzertrestaurants ,Buschenschänken,Heurigenschänken,Liqueur¬
undFrühstücksstuben ,ferneralleBetriebefürjeneNhrungs-oderGenussmittel:
dieanlässlichderderLustbarkeitsabgabeunterliegendenVeranstaltungenver-¬abfolgtwerden,derAbgabeunterliegen.

DerVerfassungsgerichtshofhatgewissnichtohnereiflicheUeberlegungge
dedenTerminvom1 .Jänner1931gesetzt.Erweiss,wasesbedeutet,mittenin
einemVerwaltungsjahraufGrundeinesgestelltenVoranschlageseineEinnahme-¬
postinsWankenzubringen.Die13Millionen,diedieNahrungs-oderGenussmitte
gabeheuerbringensoll ,sindnichtzuentbehren,wennnichteine:Steuer
erhöhungvorgenommenwerdchsoll ,ederdieLeistungenderGemeindevermindert
werden. EsistalsoganzselbstverständlichdassvonirgendeinerAufhebung
dieserAbgabenichtdieRedeseinkann.Biszum1 .Jänner1931könnenalsodie
Dingebleiben,wiesiejetztsind.WenninzwischenkeineanderegesetzlicheRege
lungeintrittverschwindetderjetztgeltendeAbsatz,anseineStelletrittdie
frühereFassungdesGesetzes. Wirwerdenunsansie hakten ,auchwennsich ,was
leiderzubefürchtenist ,dadurcheineMinderunginderEinnahmederGemeinde
eintritt .IndiesemZusammenhangsei auchhervorgehoben,dassjeneganznaiven
Ankündigungen ,wonachdieGemeindeimKlagewegverhaltenwerdenkönnte,diebisherempfangenenSteuernzurückzuzahlen,jedweder,auchderallergeringsten
sachlichenBegründungentbehren.Magsein,dassdaoderdortesdenAnschein
hattealsobbeiderEinreihungzuweitgegangenwordensei . Esist dieseben
ausderNotwendigkeitzuerklären,dieWettbewerbsfähigkeitderLokaleunterei
nanderaufrechtzuerhaltenundeswardaheroftunerlässlichinnerhalbeines18
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wirtschaftlichenLeichenfeld .Heutemusseine Steuerpolitik derWirtschaft
Krücken geben ,damit sic aus dem Staub heraus und vielleicht wieder

hochkommt .( Feifall bei der Minderheit ) . Esdarf mit der Steuerpolitik nicht
das Steuerobjekt erschlagen werden .Die Verzehrungssteuer unterscheidonsich
schr wesentlichvonder Nahrungs -undGenussmittelabgabe .DasMerkmalder
Verzehrungssteuerin genere 'P Hinsicht ist die allgemeineErfassungder
Steuerpflichtigen undin in . vidueller Hinsicht die Bemessung ,währendbei
der Nahrungs -und Genussmittelabgabe einzelne Betriebe herausgenommenund

es gerade deshalb diesen Betriebs unmgölichgemachtwird ,die Abgabezuüber- ¬
wälzen .Der Hinweis auf den Tiroler Getreidezuschlag und auf die Verzehrungs - ¬
steuer ist im übrigen auch deshalb unzutreffend ,weil es sich in diesen

Fällen umaus der Vorkriegszeit umübernommeneSteuern handelt . WennSieer - ¬
klären ,die Regierunghätte dagegengegen das Gesetz Einspruch erhebenmüsse
so wissen wir ,ja was solche Einsprüche bedeuten und wir werden es in der

nächsten Gemeinderatssitzungsehen ,in der Sie auf den EinspruchderRegie¬
rung gegen die Bauordnung einen Beharrungsbeschluss fassen wollen . WennSt .

. Breitner den Spruch des Verfassungsgerichtshof als grossen moralischen Er¬
folg für sich in Anspruch nimmt ,so gehört dazu eine Phantåsie ,gegen die de

Glaubeeiner bretonischen Bäuerin als Atheismusbezeichnet werdenmüss( Leb¬
hafter Beirall undHeiterkeit bei der . . )In Wirklichkeitist die Bestim¬
mung ,die das Rückgrat des Gesetzes bildet als verfassungswidrig erklärt wo
den .Da sollte man nicht auf Beifall ,sondern auf Milderungsgründe plaidie¬

ren .Das Urteil des Verfassungsgerichtshofes könnte dem Stadtrat Breitner
zu einem mcralischen Erfolg verhelfen ,wenner mutig und selbstlos genugwä¬

re ,zu erklären ,er werde von nun an die verfassungswidrige Steuer nicht me

einheben .ErkönntedaauchvondendeutschenSozialdemokratenlernen ,die
eingesehen haben ,dass das Spiel mit der Besteuerung der Reichen ein demage
gisches Spiel ist,Stadtrat Breitner hat heute erklärt ,er werde anseirem

Systemnichts ändern ,Er wird an seinemSystemetwasändernmüssen .Eswird
die Zeit kommen ,wo Ihnen dieses System zerschlagen werden wird von den

empärten Massen ,aus Ihrem eigenen Lager ,dies chliesslich keinenandere
Ratgeber mehr haben werden als den aus Hunger und Not entstandenen Hass . We¬

ich das sage ,so weiss jeder ,dass das keine Drohung und keine demagegische
Phrase ist ( Lachen bei der Mchrheit . - Entrüstungsrufe bei der . . . - GR. Daff :

Bei einer solchen Rede lachen ' GR.Angermayer : Daerstirbt Ihnen das Lachen ! )
Ich kann Ihren Zweifel ertragem ,aber nicht ertragen kann ich es ,dass man
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aus Bosheit uddraus vermeintlicher Prinzipienfestigkeit ,die nichts anderes

ist als unbelehrbarer Starrsinn ,eine Finanzwirtschaft betreibt ,die die Wirt - ¬

schaft zugrunderichtetunddie MassenunseresarbeitendenVolkesderVer¬
zweiflungin die Armetreibt ( StürmischerBeifall undHändcklatschenundHoch¬

rufe bei der . . . -der Redner wirdbeglückwünscht ) .

NacheinerkurzenDebatteüberdieGeschäftsurdnung ,anderBürgermeister
SeitzundDr. Kclassateilnehmen ,wirdderDringlichkeitsantragabgelchnt. Das
Ergebnisder Abstimmunglöst bei der MinderheitUnruheaus ,denSpzialdemo -¬
kratenwirdzugerufen : Sosehendie SchützerderArbeitslosenaus !

UmMitternacht gelangt der Dringlichkeitsantrag Dr .HenglzurVerhandlung .
DerAntragstellerbegründetdie Dringlichkeitdamit ,dasssichbei derHendha¬
bungdes Gesetzeseine ReihevonMängelergebenhal . ,die zu zwecklosenSchi¬
kanenderGrundeigentümerführen ,DasGesetzist in vielenBelangenundurch¬
führbarundenthältvieleHärten. DerRednerverweistinsbesendereaufdie
SchwierigkeitenderSelbsteinschätzung ,aufdieungeheureBelastungderGewer¬
betreibendenunddieUebersteuerungderSportvereine(Beifall).

DemAntrag wird die Dringlichkeit zuerkannt .

DerAntragstellerführt immeritumaus ,dass die Befürchtungen ,die anda
Gesetz geknüpft woden sind ,eingetroffen sind .Da keine Richtkinien für die

Selbsteinschätzung und kein Gradmesser für den Grundwert vorhanden ist,sind

dieGrundbesitzernichtimstande,dieSelbsteinschätzungdurchzuführen.Die
Bodenwertabgabeist das Todesurteilfür die Sportvereineundgemeinnützigen
Unternehmungen .Aus allen diesen Gründen ist daher eine zweckentsprechende Ne
vellierung unerlässlich .( Beifall ) .

GR,Pfeiffer( . L)erinnertandieEinwände,diediePppositionanläss-¬
lich derBeratungdesGesetzesvorgebrachthat .BeiderAnwendungzeigtsich ,
wieberechtigt unsereEinwändewaren .Ueberdie Begriff "unverbaut "gibt esd
verschiedenstenAuffassungen.Eszeigt sich weiter ,dassdieSportvereini¬
gungennicht in der Lagesind ,die Beträge ,die sich für dieBodenwertabgab
ergeben ,zu bezahlen .Dazukommtnoch ,dass die SportvereinigungennichtInha
sondern meist Pächter der Gründesind ,dass ihnen als Pächtern gar keinEin
fluss auf die Selbsteinschätzungder Gründefür die ZweckederBodenwertabg
zustehen.DasGesetzkannpraktischnichtdurchgeführtwerdenundesistdal
notwendig,esehestenszunovellieren.(LebhafterBeifallbeiderE,L. )

St. . Breitnerbemerkt ,die GemeindeWiensei genütigtworden ,dieBode-¬
wertabgabe als eine Bskalische Massnahme zu beschliessan ,da der Gemeinde
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auferlegt wurde ,zu den Lastender Kleinrentnerfürsorgebeizutragen .Eshandelt
sich also hier umein Gesetz ,daswirsonstnicht geschaffenhätten ,undfür
dasauchkeineErfahrungenvorliegen .Eskannsichdurchausergebenundwir
werdendarauskeinePrestigefragemachen ,dass wir in die Lagekommen,eine
ReibevonErfahrungen ,die wir sammelnwerden ,dazuzu benützen ,umAenderunge
zu beantragen .Aberes ist nicht zu empfehlen ,den Dringlichkeitsantraganzu¬
nehmen ,der unsverpflichtenwill ,dies umgehendzu tun ,da dies nicht zueine
richtigenResultataführenwürde .Bisherist nochnichteinmaldieAnmelde¬
frist abgelaufenundeszeigtsichnun ,dassdieIndividualfäägeineiner
Grosstadtmit einer so alten Entwicklungso ausserordentlichverschiedensind
dassesnichtmöglichwar ,allesindenRahmeneinesGesetzeszuzwängen.
Verallemkennenwirabernochnicht denBeitrag ,denwirzurKleinrentner¬
fürsorge zu zahlen haben und wissen auch nicht ,welchenErtrag dieBodenwert

abgabeliefern wird . Davonhängt es aussererdentlich ab,in welchemMassewirGemeinde .2 tun iJär at
in der Lagesein werden ,den wielfach geäusserten WünschenaufErleichterungauferleg vurde ,zu paenon aut nieEnrentherrtracn beizutragen .Eehandeltentgegenzukommen. Wirwerdenalsc die Erfahrungensammeln ,feststellen ,welchesich älso hier um ein Gesetz ,das on3 cht esch en hätten ,und fürErfordernissewir habenundwelcheErträgnismöglichkeitenbestehenundwennkeine Erfahrung liegen .Ee Kann sZch durchaus ergeben und wir
sich die Notwendigkeitherausstellt ,werdenwir nicht zögern mit einerVoren darus tKoi man . ss wir in die Lag kommen ,eine+lage vor den Lndtagzu treten ,( LebhafterBeifall bei derMehrheit ) .von ErR faarungen ,die wi ammelnerden ,dazu zu benützen ,umAenderungDen Antrag Br .Hengl und Genossen wird abgåehnt .zubeantragen . Abe es ist nicht zu emprehlen ,den Dringlichkeitsantrag anzu¬
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